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RS OGH 1970/11/11 5Ob157/70
(5Ob158/70, 5Ob159/70, 5Ob174/70 -

5Ob180/70)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1970

Norm

ABGB §233 A

AußStrG §145 D

EVHGB Art7 Nr17

HGB §105

HGB §131 Z4

HGB §139

Rechtssatz

Weiterbestehen der OHG (zumindest nach außen), wenn nach dem Tod eines Gesellschafters das Unternehmen auf

Grund einer Vereinbarung mit der Verlassenschaft unter der bisherigen Firma unter Aufrechterhaltung der

bestehenden Eintragungen im Handelsregister fortgeführt wird, wobei die Frage, ob die Gesellschaft fortgesetzt oder

neu gegründet werden soll, zunächst o>en bleibt. Der in Vertretung der Verlassenschaft handelnde Erbe, dem die

Besorgung und Verwaltung des Nachlasses überlassen wurde, bedarf zu einer solchen vorläu@gen Fortführung des

Unternehmens keiner abhandlungsbehördlichen Genehmigung. Ist einer der Erben noch minderjährig, dann bedarf

sein Vormund zu einer solchen vorläu@gen Fortführung des Unternehmens auch keiner vormundschaftsbehördlichen

Einwilligung.
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